
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/5/22 8Ob107/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1962

Norm

ABGB §894

Rechtssatz

Der Mitmieter einer Liegenschaft kann sich - aber nur für seine Person - dem Vermieter gegenüber zur Bezahlung

eines höheren Mietzinses verpflichten.

Entscheidungstexte

8 Ob 107/62

Entscheidungstext OGH 22.05.1962 8 Ob 107/62
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